
 

AUSWÄRTIGE 
AUFNAHME KLASSE 5  
Sie wohnen in dem Landkreis Gifhorn oder Helmstedt und würden Ihr Kind gern an einer Wolfsburger Schule 
anmelden? Über die gesetzlichen Regelungen hinaus gibt es für Sie aufgrund der Vereinbarungen gem.      
§ 104 NSchG nachfolgend benannte Möglichkeiten für den Besuch einer Wolfsburger Schule in städtischer 
Trägerschaft im Rahmen der satzungsgemäßen Aufnahmekapazitäten: 

LANDKREIS GIFHORN 
 
Gymnasien 
 
Schülerinnen und Schüler aus der Samtgemeinde Brome können das Phoenix-Gymnasium Vorsfelde 
anwählen. Schülerinnen und Schüler aus der Samtgemeinde Boldecker Land können das Gymnasium 
Fallersleben oder das Albert-Schweitzer-Gymnasium Westhagen anwählen. Sollten Sie an den  
vorgenannten Gymnasien keinen Schulplatz erhalten, so können Sie Ihr Kind an einem anderen Wolfsburger 
Gymnasium anmelden. 
 
Integrierte Gesamtschulen 
 
Schülerinnen und Schüler mit italienischem Migrationshintergrund können unabhängig von ihrem Wohnort 
im Landkreis Gifhorn den deutsch-italienischen Zweig der Leonardo da Vinci Gesamtschule anwählen. 
Darüber hinaus ist eine Anwahl einer Wolfsburger Integrierten Gesamtschule nur möglich, wenn Sie von 
zwei Gesamtschulen im Landkreis Gifhorn Ablehnungen vorweisen können. Haben Sie Ihren Wohnsitz in 
der Samtgemeinde Papenteich, der Samtgemeinde Meinersen oder in der Samtgemeinde Brome Süd 
(Bergfeld, Parsau, Rühen und Tiddische), ist eine Ablehnung der zuständigen IGS notwendig. 
 
LANDKREIS HELMSTEDT 
 
Gymnasium 

Eine Anwahl der Wolfsburger Gymnasien ist für Schülerinnen und Schüler aus dem Landkreis Helmstedt 
möglich, wenn sie in den Ortsteilen Beienrode, Essenrode, Flechtorf, Groß Brunsrode und Klein Brunsrode 
der Gemeinde Lehre oder den Ortsteilen Rümmer und Volkmarsdorf der Gemeinde Groß Twülpstedt sowie 
in den Gemeinden Danndorf, Grafhorst und Velpke (inklusive der Ortsteile Meinkot und Wahrstedt) der 
Samtgemeinde Velpke wohnen. 

Integrierte Gesamtschulen 

Eine Anwahl der Integrierten Gesamtschulen in Wolfsburg  ist für Schülerinnen und Schüler aus dem 
Landkreis Helmstedt möglich, wenn sie in der Gemeinde Lehre (alle Ortsteile) oder den Ortsteilen Rümmer 
und Volkmarsdorf der Gemeinde Groß Twülpstedt sowie in den Gemeinden Danndorf, Grafhorst, Velpke 
(inklusive der Ortsteile Meinkot und Wahrstedt)der Samtgemeinde Velpke wohnen. Darüber hinaus ist eine 
Anwahl einer Wolfsburger Integrierten Gesamtschule nur möglich, wenn Sie von der Integrierten 
Gesamtschule in Helmstedt eine Absage vorweisen können.  

HINWEIS 
  
Übersteigt die Zahl der Anmeldungen die Aufnahmekapazität eines 
Gymnasiums, werden die Plätze durch ein abgewandeltes Losverfahren 
gemäß § 59a Niedersächsisches Schulgesetz vergeben. Vorrangig 
werden Geschwisterkinder aufgenommen, anschließend Schülerinnen 
und Schüler aus dem Gebiet der Stadt Wolfsburg. Verbleibende 
Schulplätze werden an Auswärtige vergeben.   
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